
VSS-Mitteilung Nr. 11/2015 vom 05. November 2015 
 

An die Präsidenten 
der VSS Mitgliedsvereine! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem vorliegenden Schreiben informiert der VSS zu relevanten Themen und 
erinnert an die wichtigsten Termine. 
 
Der VSS informiert: 

 
 

 Sitzungen zielführend und effizient planen!!!  
Am kommenden Samstag, den 7. November 2015 findet in Vahrn (Sportwirt), 
Alte Straße 18, das Seminar „Sitzungen zielführend und effizient planen“ statt. 
Interessierte können sich noch innerhalb heute bei der VSS-Geschäftsstelle 
melden. Die Einladung und das entsprechende Anmeldeformular finden Sie 
hier. 

 
 VSS-Sportinstruktor – Anmeldefrist verlängert 
Am Freitag, den 13. November startet mit der Auftaktveranstaltung in Bozen in 
Kürze der dritte Lehrgang zum VSS-Sportinstruktor. Um noch möglichst vielen 
Spätentschlossenen den Einstieg zu ermöglichen, wurde die Anmeldefrist bis 
zum Montag 9. November 2015 verlängert. Ziel dieser Grundausbildung ist 
es, eine kompetente Planung, Durchführung und Analyse von 
Trainingseinheiten im Kinder- und Jugendsport, aber auch darüber hinaus, zu 
vermitteln, wobei auch die psychologischen und pädagogischen Aspekte des 
Trainings und des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen berücksichtigt 
werden. Alle Informationen rund um den Lehrgang wie Ausschreibung, 
Meldeformular, Termine und Curriculum finden Sie auf der Homepage des 
VSS in der Rubrik Ausbildung. 

 
 Seminar: Grundlagen einer modernen Vereinsführung 
Einen Verein zu führen ist eine komplexe Herausforderung, die eine große 
Anzahl an Kompetenzen und Fähigkeiten erfordert. Um dieser Aufgabe Herr 
zu werden, bietet der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) für alle ehren- 
und hauptamtlichen  Führungskräfte im Sportverein das Seminar „Grundlagen 
einer modernen Vereinsführung“ an. Die Teilnehmenden bekommen 
praxisnahe und relevante Grundkenntnisse für eine moderne Vereinsführung 
vermittelt, die zu einer erfolgreichen Planung, Organisation, Durchführung und 
Kontrolle sämtlicher Aktivitäten befähigt. Die Einladung mit Anmeldeformular 
finden Sie auf der Homepage des VSS unter der Rubrik Ausbildung. 

 
 VSS-Wettbewerb „Trainer und Trainerin des Jahres“ 2015 
Bereits zum zwölften Mal wird der Wettbewerb „Trainer und Trainerin des 
Jahres“ vom VSS durchgeführt. Ziel der Auszeichnung ist es, die bedeutende 
Arbeit der Trainerinnen und Trainer im Lande hervorzuheben. Der VSS 
möchte durch diese Ehrung ein Zeichen setzen und zum Ausdruck bringen, 
wie enorm wichtig die Tätigkeit der Trainer vor Ort in den Sportvereinen ist. 
Mitgliedsvereine und Sportverbände können noch bis innerhalb Montag, den 

http://www.vss.bz.it/fileadmin/user_uploads/Ausbildung/Seminare__Kurse__etc/Sitzungen_zielfuehrend_und_effizient_planen.pdf
http://www.vss.bz.it/ausbildung/lehrgaenge/
http://www.vss.bz.it/ausbildung/seminare-kurse-weiterbildungen/


30. November 2015 jeweils einen Kandidaten und eine Kandidatin 
vorschlagen. Ausschreibung, Reglement und Antragsformular finden Sie hier.  

 
 
Termine und Fristen im Monat November: 
 

 15. November 2015: Registro IVA Minori 
Alle Amateursportvereine, die das pauschale Steuergesetz Nr. 398/91 
anwenden, müssen innerhalb jeden 15. des Monats die gewerblichen 
Einnahmen des Vormonats im dafür vorgesehen Einnahmeregister laut DM 
11/2/97 eintragen. 

 

 16. November 2015: Dritte Trimestrale MwSt.-Einzahlung 
Alle Vereine die Aufgrund des Gesetzes Nr. 398/91 das pauschale 
Steuergesetz anwenden, müssen die im Zeitraum Juli bis September 2015 
einkassierte MwSt. berechnen und den Zahlungsvordruck F24 an die 
Finanzverwaltung schicken. Die Abgabenkennzahl ist die Nr. 6033. Der 
letztmögliche Termin ist der 16. November 2015. 
 

 16. November 2015: Einzahlungen Lohnsteuer und Sozialabgaben 
Die im Monat Oktober 2015 von den Steuersubstituten (z.B. Sportvereine) 
einbehaltene Einkommenssteuer (IRPEF), wie auch die Abzugssteuer bzw. 
Vorsteuer, muss mit elektronischem Überweisungsauftrag F24 eingezahlt 
werden. Der Steuereinbehalt betrifft die im Oktober bezahlten Löhne und 
Gehälter, die Entgelte der Freiberufler und gelegentlich freie Mitarbeiter sowie 
die steuerbegünstigten Entgelte über 7.500,00 €.  Zusätzlich müssen 
Sportvereine für die Beschäftigten und freien Mitarbeiter die INPS-Beiträge für 
den Monat Oktober elektronisch überweisen. 

 

 30. November 2015: Beitragsansuchen Amt für europäische 
Integration und humanitäre Hilfe 
Vereine, die Veranstaltungen von besonderem Belang für die Region, welche 
die Aufwertung der Region und ihrer Anliegen zum Ziel haben sowie einen 
Beitrag zur Förderung der europäischen Integration leisten, haben die 
Möglichkeit innerhalb Montag 30. November 2015 bis 16:00 Uhr beim  Amt 
für europäische Integration und humanitäre Hilfe um eine finanzielle 
Unterstützung anzusuchen. Beiträge können nur für ein einziges Projekt pro 
Jahr gewährt werden. Zu den Gesuchen >>> 

 

 30. November 2015:  Steuervorauszahlung | Akontozahlung II. Rate 
oder einmalige Zahlung 
Sportvereine mit gewerblichen Einnahmen und Geschäftsjahr von 01. Jänner 
bis 31. Dezember sind zur Entrichtung der II. Akontozahlung bzw. 
einmaligen Steuervorauszahlung verpflichtet. Innerhalb Montag, den 30. 
November 2015 müssen die Vorauszahlungen sowohl für die IRES als auch 
für die IRAP geleistet werden. Die im Einzahlungsvordruck F24 
anzuführenden Einzahlungskennzahlen sind 2002 (IRES) und 3813 (IRAP). All 
jene Sportvereine, welche die Steuererklärung über den VSS abgewickelt 
haben, bekommen diesbezüglich in den nächsten Wochen von der 
Geschäftsstelle noch eine Mitteilung bzw. die entsprechenden 
Einzahlungsvorducke F24 zugeschickt. 

http://www.vss.bz.it/projekte/trainer-trainerin-des-jahres/
http://www.regione.taa.it/europa/Interesse_d.aspx

